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Bekanntmachung 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschloss in 
der Sitzung am 27.04.2016, die neu zu bau-
enden Straßen zur Erschließung der Bau-
grundstücke „Ackerstraße“ in  
 

Josef-Granrath-Straße 

Elisabeth-Sous-Straße 

Von-Trips-Straße 

zu benennen. 

 
Auszug aus den Geobasisdaten –  
Dieser Auszug ist urheberrechtlich geschützt 

 
 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei dem 
Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertstein-
weg 92, 52070 Aachen, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle Klage erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver-
waltungsgerichten und den Finanzgerichten 
im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO 
VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 
548) eingereicht werden. 
 
Gemäß § 41 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21.12.1976 (SGV NW 2010) gilt der 

Beschluss zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
Eschweiler, den 13.05.2016 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 


